
SÄA2-007-2 §13, Absatz 5 "Antragsberechtigungen"

Antragsteller*in: Matthias Oomen (KV Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf)

Änderungsantrag zu SÄA2

Von Zeile 6 bis 9:
Frauenvollversammlung/Frauenkonferenz, innerparteiliche Vereinigungen, die Antragskommission im
Rahmen ihrer Aufgaben und mind. 15 MitgliederfünfMitglieder, die gemeinschaftlich einen Antrag
stellen, darunter mindestens acht FrauendreiFrauen.3Aus der Anzahl der Antragsteller*innen ergibt sich
darüber hinaus eine Priorität für die Platzierung des Antrages auf der Tagesordnung, wobei dort eine
Gruppierung von Anträgen in Leitanträgen und verschiedene Anträge davon ungeachtet möglich ist.
Änderungsanträge unterliegen keiner Mindestanzahl an gemeinschaftlichen Antragsteller*innen. 
Änderungsanträge müssen acht Tage vor der LMV vorliegen und werden den Bezirksgruppen,
Abteilungen, innerparteilichen Vereinigungen und Delegierten 

Begründung

Mündlich.

Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Berlin am Samstag, 7. Dezember 2019
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